Hausordnung

der Ahrensburger Schiitzengilde e.V.
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Praambel

Diese Ordnung befindet sich im Einklang mit der Satzung der Ahrensburger
Schitzengilde e.V. und erganzt diese gemal § 41. Weitere erganzende Gildeordnungen
gelten sinngemal.

§1 Allgemeines

Im Geiste dessen, dass das Schutzenhaus ,Am Hopfenbach® errichtet worden ist, um den
Abteilungen, Sparten, Gruppen und Mitgliedern der Ahrensburger Schitzengilde eine
dauerhafte Heimstatte zu geben, missen Grundregeln aufgestellt werden.

Als oberster Grundsatz gilt dabei:

Das Eigentum der Gilde muss pfleglich und sachgemaR behandelt werden!

Zur Gewabhrleistung eines dauerhaften, harmonischen und geordneten Betriebes der
Schielsportstatte wird fur alle Mitglieder, Gaste und Mieter nachstehende Hausordnung
aufgestellt.

§2 Parkplatz
Die Fahrzeuge mussen im offentlichen Verkehrsraum geparkt werden.

Die Zufahrt parallel zum Gebaude soll fir FulRganger und Fahrrader freigehalten
werden. Fur Anliefer- und Abholvorgange kann dieser Weg kurzfristig befahren werden.

§ 3  Zutritt, Schliissel, Alarmanlage

Der Vorstand entscheidet, wer alleinigen Zutritt und somit einen Schllissel zum
Schitzenhaus erhalt.

AulRerdem muss dokumentiert werden, wer - ab wann - welche Schliissel im Besitz hat.

Die ausgehandigten Schlussel sind sorgfaltig aufzubewahren und durfen weder mit
personlichen Angaben noch mit Anschrift gekennzeichnet sein. Verlust ist unverzuglich
dem Vorstand zu melden.

Kosten fur ErsatzschlUssel tragt der Nutzer.

Kosten fur eine neue Schlielanlage tragt der Nutzer nur, wenn eine Versicherung die
Kosten eindeutig Ubernimmt.

Die Aktivierung der Alarmanlage bei Verlassen des Gebaudes ist zwingend erforderlich.
Der Nutzer muss sich in die Funktion einweisen lassen.

Der Vorstand ist jederzeit zur Ruckforderung der Schllissel berechtigt.

Eine Weitergabe durch den Schlusselinhaber an andere Mitglieder bzw. fremde Personen
ist nicht erlaubt!

Die Weitergabe von Schlusseln an Mitglieder des erweiterten Vorstandes und / oder an
besondere Vertreter oder Beauftragte im Sinne der Satzung ist zulassig.

Beim Ausscheiden eines Mitgliedes aus der Gilde sind samtliche in seinem Besitz
befindlichen gildeeigenen Schlissel unverziglich beim Vorstand abzugeben. Nach
Beendigung einer Funktion bzw. nach dem Ende des Bekleidens eines Amtes sind
ebenfalls sdmtliche im Besitz befindlichen gildeeigenen Schllissel unverziglich beim
Vorstand abzugeben.
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§4 Tiiren und Fenster

Fur den Verschluss der Raume und der Haustliren sowie das sichere Aufbewahren von
Gegenstanden im Haus (insbesondere Waffenkammer) ist der jeweilige Nutzer
verantwortlich, ebenso flr das Ausschalten der Beleuchtung (innen und auf3en) und das
Schliel3en der Fenster und Turen beim Verlassen des Schitzenhauses.

Es soll dafir Sorge getragen werden, dass kein unbefugtes Betreten ermdéglicht wird. Dies
gilt insbesondere auch fir Veranstaltungen.

§ 5 Videoliberwachung

Zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der Gilde im Sinne der Satzung und der
Gildeordnungen und zur Gewahrleistung der Gebaudesicherung kann eine
Videolberwachung in exponierten und gesondert ausgewiesenen Bereichen
(insbesondere an Gebaudeeingangen und auf den Schiel3standen) erfolgen.

Die Videouberwachung dient der Diebstahl- und Unfallpravention, der Vorbeugung
von Vandalismus und um den Personen innerhalb der Schiel3sportanlage Sicherheit zu
gewahrleisten.

Im Rahmen von sportlichen Veranstaltungen kann die Anlage zur Ubertragung von Bildern
von den Schief3standen in Zuschauerbereiche genutzt werden.

Auf die VideoUberwachung wird durch entsprechende Ausschilderung hingewiesen.

§6 Ressourcenverbrauch

Beim Verbrauch von elektrischer Energie und Wasser ist auf gré3tmogliche Sparsamkeit
zu achten. Elektrische Gerate sowie das Licht sind bei Verlassen der Gilderaumlichkeiten
bzw. der Schiel3sportanlage auszuschalten.

Davon ausgenommen sind technische Anlagen im Dauerbetrieb (z.B. Heizung, Kihlung,
ausgesuchte EDV-Systeme oder Alarmanlage).

§ 7 Rauchen

Das Rauchen in den Rdumen und Fluren ist untersagt und nur an den dafir vorgesehen
Platzen auRerhalb des Schutzenhauses gestattet. Das Betreten des Gebaudes mit
offenem Licht ist polizeilich verboten (bei Veranstaltungen gelten Sonderregelungen).

§8 Inventar

Mit dem Inventar ist pfleglich und sachgemal umzugehen. Inventar darf ohne
Genehmigung nicht auRer Haus verliehen werden. Beschadigungen sind durch den
Verursacher zu ersetzen.

Besonders kritisch ist der Umgang mit den hochkomplexen, technischen Systemen im
Bereich Haus- und Heizungstechnik sowie im Bereich Schief3anlagen und Anlagen zur
elektronischen Datenverarbeitung. Sie durfen nur durch geschulte Mitglieder bzw.
Fachleute betreut, eingestellt und bedient werden.

Jede eigenmachtige Veranderung von und an Gildeeigentum, den Raumlichkeiten bzw.
des Schutzenhauses an sich, ist nur nach Abstimmung mit dem geschaftsfuhrenden
Vorstand maoglich.

Inventar und sonstige Gegenstande, welche von einem Raum in andere Raumlichkeiten
gebracht werden, sind nach Gebrauch wieder an ihren urspriinglichen Platz
zurlckzubringen.
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§9 Reinigung

Jedes Mitglied ist verpflichtet, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit und zur
Erhaltung des Gildeeigentums nach besten Kraften mit beizutragen.

Die allgemeine Grundreinigung der Raume erfolgt durch eine von der Gilde zu
bestimmende Organisation.

Die Reinigung der Schie3stande erfolgt nach den Vorgaben in den Zulassungsunterlagen
des SchieRstandsachverstandigen. Daruber muss Buch gefuhrt werden. Grundsatzlich
soll nach jedem Schiel3en gereinigt werden. Dies betrifft insbesondere die 25m- und 50m-
Schiel3stande und die Beseitigung von leeren Hulsen.

§ 10 Millentsorgung

Die Ahrensburger Schitzengilde halt sich an die allgemein gultigen Vorgaben zur
Trennung von Mull und Wertstoffen bei der Mullbeseitigung. (Restmull, Papier, Bioabfall
und Gruner Punkt)

Blei und Metalle aus dem Schielbetrieb sind gesondert zu sammeln und einer
geeigneten Verwertung zuzufihren.

§ 11 Haftung

Fir die Beschadigung von Gildeeigentum und / oder Beschadigung an den
Raumlichkeiten der Schiel3sportanlage ist der Verursacher haftbar.

Die Gilde Ubernimmt ihren Mitgliedern und deren Gasten gegenuber keiner Haftung
(z.B. fur Garderobe).

§ 12 Hausrecht

Das Hausrecht hat die Ahrensburger Schiitzengilde e. V. oder ein durch sie autorisierter
Vertreter. Nutzer, die sich nicht an die Hausordnung oder an die Anordnungen der
weisungsbefugten Personen halten, kénnen des Hauses verwiesen werden. Uber ein
dauerhaftes Hausverbot entscheidet der geschéaftsfuhrende Vorstand.

§ 13 Datenverarbeitung

Der § 39 - Datenverarbeitung, Datenschutz und Schutz der Mitglieder - der Satzung der
Ahrensburger Schitzengilde regelt den Umgang mit persénlichen Daten der
Gildemitglieder.

Mit Betreten des Gelandes der Schiel3sportanlage unterliegen Mitglieder anderer
Schutzenvereine, Teilnehmer an Veranstaltungen, Gaste und Mieter den
satzungsmafigen Regelungen zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz sinngeman.
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§ 14 Schlussbestimmung

Die Einhaltung dieser Hausordnung ist fur Mitglieder, Gaste und Mieter mit Betreten des
Gelandes der Schielisportanlage verpflichtend.

Grobe Verstée gegen diese Hausordnung kdnnen neben anderen Mallhahmen unter
Umstanden den Ausschluss aus der Gilde nach sich ziehen.

Es moge jeder sein Verhalten daran orientieren, dass das Gildeeigentum allen
Gildemitgliedern gehdrt und daher mit der gleichen Schonung und Sorgfalt zu behandeln ist
wie Privateigentum.

Alle Belange, die diese Hausordnung nicht explizit regelt, entscheidet der
geschéftsfuhrende Vorstand.

§ 15 Inkrafttreten
Mit Bekanntgabe vom 21.11.2025 tritt diese Hausordnung in Kraft.

21.11.2025 bekanntgegeben Seite 6 von 6



	Präambel
	§ 1   Allgemeines
	§ 2 Parkplatz
	§ 3   Zutritt, Schlüssel, Alarmanlage
	§ 4   Türen und Fenster
	§ 5   Videoüberwachung
	§ 6   Ressourcenverbrauch
	§ 7   Rauchen
	§ 8   Inventar
	§ 9   Reinigung
	§ 10 Müllentsorgung
	§ 11 Haftung
	§ 12  Hausrecht
	§ 13  Datenverarbeitung
	§ 14 Schlussbestimmung
	§ 15 Inkrafttreten

